
1.9.1. Dachaufsetzer „Feuerwehr im Einsatz“

Der bayerische Gesetzgeber bietet den Feuerwehrdienstleistenden die MÄglichkeit, das 
private Kraftfahrzeug mit dem Schild "Feuerwehr im Einsatz" zu kennzeichnen. 

Voraussetzungen 
- Das Schild darf nicht beleuchtet sein. 
- Das Schild darf nur solange und nur soweit angebracht sein, als sich das Fahrzeug 

auf der Fahrt zum FeuerwehrgerÅtehaus oder zur Schadensstelle oder einer 
sonstigen durch den Einsatz bedingten Fahrt befindet. Die Schilder dÇrfen daher nicht 
auf der Fahrt zu Ébungen und auf der RÇckfahrt von Einsatz verwendet werden. 

- Aus der Verwendung des Schildes dÇrfen keinerlei Sonder- oder Wegerechte im 
StraÑenverkehr abgeleitet werden. Durch das Schild werden andere  Verkehrs-
teilnehmer lediglich auf Ihr Fahrtziel hingewiesen und kÄnnen Ihnen freiwillig Vorfahrt 
gewÅhren.

Beachten
MÄglichst vor Antritt der Fahrt sollte fÇr sich selber geprÇft werden, ob die Inanspruchnahme 
von Sonderrechten aufgrund der Alarmmeldung notwendig und gerechtfertigt ist. (Durchsage 
Funkwecker).

GefÅhrdungen oder Behinderungen anderer Verkehrsteilnehmer sind bei derartigen Fahrten 
weitestgehend auszuschlieÑen!

Sollte sich bei einer Fahrt mit Sonderrechten ein Unfall ereignen, bei dem evtl. sogar andere 
Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen, wird die Staatsanwaltschaft aus dem Äffentlichen 
Interesse heraus genauestes nachforschen, ob die Inanspruchnahme des Sonderrechtes 
angemessen und notwendig war. Sollte sich hierbei herausstellen, dass der  Feuerwehr-
dienstleistende falsch gehandelt hat, ist eine Bestrafung kaum noch abzuwenden. Dies gilt 
selbstverstÅndlich sowohl bei Fahrten mit Einsatzfahrzeugen als auch bei Fahrten mit 
Privatfahrzeugen.
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Alle Informationen ohne GewÅhr. 
FÇr fehlerhafte Angaben und deren Folgen kann keine juristische Verantwortung oder Haftung Çbernommen werden..
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